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(£inigc6 aue
ber gerichtlichen ^rauenheilßunbe.

IL
SBenn mir baS lepte SOÎal bon ber ©rfennitng

boKgogenen BeifcplafeS gefprocpen paben, fo
mollen mir uns Ejeute mit einem meiteren Ha»

pitel ber gerictjtliâ) in Betracpt fallenben Bor»
fommniffe bei grauen befepäftigen.

Oft fann eS borfommen, bap bei einer @e=

burt gefragt merben rnup, mann bie Befruiptung
ftattgefunben paben muff, um beut Hinbe gu
geftatten, ben bei ber ©ntbinbung feftgefteHten
©rab ber Eörperlidjen Beife gu erreichen. @o
fann g. S3, bie grage aufgemorfen merben bei
einem ßinbe, baS naep bem Sobe beS ©pe=
manneS ber ©ebärenben geboren mirb, ob eS

fieper fei, bap eS noep aus ber burcp ben Sob
gefdjiebenen @pe flamme. Sann fann bei im»
epelicper ©ipmängerung eS mieptig fein, gu
erfapren, ob baS Hinb tion bem an einem be»

ftimmten geitpunfte ausgeübten Beifiplaf per»
flammt, ober bon einem anbern Spanne. Sa»
burcp berfuept. baS ©eriept, bie S3aterfdpaft
feftgufteïïen, auep menu bie ©efepmängerte g. 33.

au§ finanziellen ©rünben ein Sntereffe baran
pat, einen beftimmten SBanrt als ©cpmängerer
angugeben. Sie S3aterfcpaftSflage mup burcp
bie Ümftänbe unterftüpt merben, menn ipr
golge gegeben merben foil.

SÖann tritt beim menfdjlicpen SSeibe bie S3e»

frueptung ein? Siefe grage ift auep peute noep
niept einmanbfret geloft. Blau pat üerfuept,
auf bem Söege ber Sieregperimente Älarpeit
gu ftpaffen ; boep finb gerabe auf bem gefcplecpt»
Iiipen ©ebiete bie Berpältniffe bei berfdjiebenen
Sierarten oft fepr berfepieben unb man fann
niept opne meitereS bie bei Sieren gemonnenen
fRefuttate auf ben SDïenfcpen übertragen. Ser
ffeitpunft, in bem fid) (Si unb ©amengelle ber»
einigen, ift uns genau niept befannt. ©elegent»
liepe S3efunbe bei Operationen merben gemetbet,
bei benen früpgeitige ©ipmangerfipaft gefunben
mürbe unb bei benen ber $uftanb beS gelben
SförperS im ©ierftoef einen StnpaltSpunft gu
geben fepien. Söenn man in folcpen gäHen noep
ben ffeitpunft beS einmaligen S3eifd)lafeS meip
(oft mirb bie grau uns biefen ungenau ober
bemufjt falfcp angeben), fo fann man einige
©iptüffe giepen; bod) meip man bann noip niept,
ob biefe für alte gälle gelten.

(Sinige gorfdjer nepmen an, bap beim 3Dten»

fdjen bie 33efrucptuttg einige ©tunben naip bem
S3cifcplaf erfolgt. SlnberfeitS glaubt man ge=

ftüpt auf S3efunbe annepmen gu foltert, bap ber
©pruttg beS ©raaffepen S3laScpeuS mit grei»
merben beS (SieS um ben gmölften Sag naip
S3egintt ber lepten 3ßeriobe erfolgt, änbere
gorfeper glauben, bap biefer S3läs<penfprung

burcp ben 33eifcplaf auSgelöft merben fann.
grüper mürbe bepauptet, bie ©amengellen
tonnten in ben meiblicpen ©efiplecptSorganen
meprere Sage lang tebenb erpalten bleiben, mie
etma bei ben Sögeln, bei benen ein einziger
©efcplecptSaft für eine gange Dteipe tion ©iern
gur S3efrudjtung genügt; peute glaubt man
eper, bie ©amengellen gingen fdjon naep ©tun»
ben gugrunbe.

Sie iöefruiptung foil am epeften in ben erften
Sagen naip Oollenbeter Dîegelblutung möglicp
fein ; boep fommt eS aud) gelegentlich gur S3e=

fruiptung in ben lepten Sagen bor ber näcpften
ißeriobe, menn fepon meniger päufig; bie S3olfS=

meinung, in biefen Sagen fei eine ©cpmängerung
auSgefcploffen, ift fid)er niept rieptig. SBäprenb
beS SriegeS patte man bc: Urlaubern aus ben
fpeeren ©elegenpeit, bie ©rfaprung gu beftäti»
gen, bap baS menfiplidpe SBeib jebergeit befruip»
tet merben fann.

Slepnlicpe ©cpmierigfeiten maipt, im Sufam°
menpang mit bem ©efagten, aud) bie (Sutfcpei»
bung ber grage nad) ber tatfädjtiipen Sauer
ber menfdflicpen ©ipmangerfipaft.

gm allgemeinen fann man allerbingS fagen,
bap bie ©cpmangerfipaft beim SDÎenfcpen 280
Sage bauert, menn man bie lepte erfd)ienene
ißeriobe, b. p. beren S3eginn als Slnfang nimmt.
äSan pat aud) erreepnet, bap man Dom befruip»
tenben S3eifcplaf an 275 Sage gäplen mup. SluS
bem oben ©efagten, bon ber Unbefauntpeit beS

S3efrucptungSaugenblicfeS, gept aber perüor, bap
bieS auep nur eine Slnuaptne ift, bie mit ber
ÜDteprgapl ber ©cpmangerfipaften übereingu»
ftimmen fipeint. Ser eingige genau befannte
ffeitpunft ift ber ber lepten Sîeget; auep ber
S3eifcplaf, menu nur ein einziger ftattgefunben
pat, fann befannt fein; aber ber geitpunft
ber Bereinigung bon @i unb ©amengelte ift eS

eben niept.
Oîitn fommen bon ben ermäpnten meift nor»

malen ©cpmangerfepaftSbauern oft Slbmeiipun»
gen unb gmar red)t erpeblicpe Slbmeitpungen
bor. Söte mir oben gefagt paben, fann eine

©cpmangerfipaft bie golge eines S3ei_fcpIafeS in
irgenb einem IDtomente gmifepen gmei ^erioben
fein. Stlfo fann ber Sermin fiep fepon bei Sin»

napme ber normalen ©cpraangerfipaftSbauer
boit 280 Sagen um girfa 26 Sage naip borne
ober naip pinten berfepieben, b. p. bie ©eburt
tritt um fobiel früper ober fpäter ein.

Slber bie ©ipmangerfipaft fann aud) mir!»
licp länger ober fürger bauern; matt pat folcpe
berlängerte ©djmangerfcpaften gefepen, bie bis
brei Söocpen über ben erreepneten ffeitpunft
pinauS bauerten, alfo über 300 Sage mäprten.
©ingeltte gorfeper gepen fogar fo meit, angu»
nepmen, bap bie ©djmangerfipaft bis 323 Sage
bauern fann. SieS aüeS bei normalem Bcrlauf.
SltlerbingS mup bann baS ßinb beittlid)e ffei»

ipen bon tleberreife aufroeifen; bei fo langer
Uebertragung ift eS überbieS ftarf gefäprbet,
inbem übertragene Hiüber fepr oft bor ber ®e»
burt abfterben, maS rnopl auf Beränberungen
itt bem grucptfitd)en gurüefgufitpren fein biirfte.

Stod) erfepmert mirb bie ©aipe baburcp, bap
mir in faft allen gälten auf bie Slngaben ber
©cpmangeren angemiefett finb. Siefe paben
natürlicp oft ein Sntereffe baran, uns irregu»
leiten, inbem fie ben Seifcplaf früper anfepen
als er tatfäipliip erfolgt ift.

Slud) lepnen bie meiften gorfdjer bie über»
lauge ©cpmangerfcpaftSbauer ab. Sie ©efep»
büeper fepeu als obere ©renge girfa 300 Sage
an. SBenn nun eingelne Slutoren fomeit gepen,
mie oben gefagt, fa ift bieS geeignet, auep bie
fftecptSfprecpung in Bermirrung gu bringen.

Slber niept nur eine überlange, fonbern auep
eine fürgere ©cpmangerfcpaftSbauer als bie als
Beget augefepeite fann beobaeptet merben.
SBenn nad) biefer fürgeren 3eit ein Hinb ge»
boren mirb, baS alle ober bie pauptfäcplicpften
^eiepett ber förperlid)en Beife geigt, fo ift man
auep pier geneigt, eine fürgere @cproangerfd)afts»
bauer angunepmen. @S ift üott eingetnen Slergten
bepauptet morben, bap bie ©cpmangerfd)aft mit
ber ©eburt eines reifen HinbeS fepon nad) 230
Sagen, alfo 50 Sage gu früp erfolgen fann.
Socp finb fotepe galle, menn fie mirfliep üor»
fontmen, jebenfatls grope SlttSnapmen. Slnbere
bereipnen 240 Sage, obfd)on ein gorfeper fogar
229 Sage nad) bem angegebenen ©mpfättgniS»
termin ein reifes Hinb geboren merben fap.

©in foleper gall, ber einmanbfrei erfdfeint,
mirb aus ber Hlinif in Hiel gemetbet. ©in
Bläbipen gab als tepte ißeriobe ben 8. Sluguft
an. SlnfangS September pabe fie Berfepr ge»
pabt; am 20. Boöember ftellte man eine

©cpmangerfd)aft bon brei Btonaten feft. Slm
20. Slpril gebar bie ißatientin ein Äinb bon
50 cm Sänge unb faft 3 Hg. ©emiept. @o

pätte alfo bie ©cpmangerfipaft 229 Sage ge»
bauert. Slber auep pier fann eine beabfieptigte
ober gufätlige Säufcpung ftattgefunben paben.
Sleupere ©rünbe fönnen eine grau bemegen,
ben ffeitpimft beS ©efd)leiptSberfeprS falfcp an»
gugeben. Slud) finb mir ja oft bermunbert,
menu mir beobatpten, mie mancptnal eine grau
ben lepten Begeltermin nur unfiiper ober gar
niept angugeben meip. ©rünbe gur falfdjen Sin»

gäbe finben fiep leiept. ©ine junge grau, bie

g. B. fepon bei ber fpoepgeit fdimauger ift, mirb
biefen tlmftanb gu berbergen fuipen unb menn
bann baS Hinb gu früp erfipeint, fo ift eS eine

gu furge ©cpmangerfipaft.
Sut ©egenfap gu ben Slergten, bie, bieHeicpt

in allgugropem Bertrauen auf bie Slngaben ber

grauen, für eine fo furge @cpmangerfd)aftS»
bauer bei reifem Hinbe eintreten, paben anbere
bie fefte Sfnficpt, für bie @cpmangerfd)aftSbauer
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Einiges aus
der gerichtlichen Frauenheilkunde.

ii.
Wenn wir das letzte Mal von der Erkennung

vollzogenen Beischlafes gesprochen haben, so

wollen wir uns heute mit einem weiteren
Kapitel der gerichtlich in Betracht fallenden
Vorkommnisse bei Frauen beschäftigen.

Oft kann es vorkommen, daß bei einer
Geburt gefragt werden muß, wann die Befruchtung
stattgefunden haben muß, um dem Kinde zu
gestatten, den bei der Entbindung festgestellten
Grad der körperlichen Reife zu erreichen. So
kann z. B. die Frage aufgeworfen werden bei
einem Kinde, das nach dem Tode des
Ehemannes der Gebärenden geboren wird, ob es
sicher sei, daß es noch aus der durch den Tod
geschiedeneu Ehe stamme. Dann kaun bei
unehelicher Schwängerung es wichtig sein, zu
erfahren, ob das Kind von dem an einem
bestimmten Zeitpunkte ausgeübten Beischlaf
herstammt, oder von einem andern Manne.
Dadurch versucht das Gericht, die Vaterschaft
festzustellen, auch wenn die Geschwängerte z. B.
aus finanziellen Gründen ein Interesse daran
hat, eineil bestimmten Mann als Schwängerer
anzugeben. Die Vaterschaftsklage muß durch
die Umstände unterstützt werden, wenn ihr
Folge gegeben werden soll.

Wann tritt beim menschlichen Weibe die
Befruchtung ein? Diese Frage ist auch heute noch
nicht einwandfrei gelöst. Man hat versucht,
auf dem Wege der Tierexperimente Klarheit
zu schaffen; doch sind gerade aus dem geschlechtlichen

Gebiete die Verhältnisse bei verschiedenen
Tierarten oft sehr verschieden und mau kann
nicht ohne weiteres die bei Tieren gewonnenen
Resultate auf den Menschen übertragen. Der
Zeitpunkt, in dem sich Ei und Samenzelle
vereinigen, ist uns genau nicht bekannt. Gelegentliche

Befunde bei Operationen werden gemeldet,
bei denen frühzeitige Schwangerschaft gefunden
wurde und bei denen der Zustand des gelben
Körpers im Eierstock einen Anhaltspunkt zu
geben schien. Wenn man in solchen Fällen noch
den Zeitpunkt des einmaligen Beischlafes weiß
(oft wird die Frau uns diesen ungenau oder
bewußt falsch angeben), so kann man einige
Schlüsse ziehen; doch weiß man dann noch nicht,
ob diese für alle Fälle gelten.

Einige Forscher nehmen an, daß beim Menschen

die Befruchtung einige Stunden nach dem
Beischlaf erfolgt. Anderseits glaubt man
gestützt ans Befunde annehmen zu sollen, daß der
Sprung des Graafschen Bläschens mit
Freiwerden des Eies um den zwölften Tag nach
Beginn der letzten Periode erfolgt. Andere
Forscher glauben, daß dieser Bläschensprung

durch den Beischlaf ausgelöst werden kann.
Früher wurde behauptet, die Samenzellen
könnten in den weiblichen Geschlechtsorganen
mehrere Tage lang lebend erhalten bleiben, wie
etwa bei den Vögeln, bei denen ein einziger
Geschlechtsakt für eine ganze Reihe von Eiern
zur Befruchtung genügt; heute glaubt man
eher, die Samenzellen gingen schon nach Stunden

zugrunde.
Die Befruchtung soll am ehesten in den ersten

Tagen nach vollendeter Regelblutung möglich
sein; doch kommt es auch gelegentlich zur
Befruchtung in den letzten Tagen vor der nächsten
Periode, wenn schon weniger häufig; die
Volksmeinung, in diesen Tagen sei eine Schwängerung
ausgeschlossen, ist sicher nicht richtig. Während
des Krieges hatte mau bei Urlaubern aus den
Heeren Gelegenheit, die Erfahrung zu bestätigen,

daß das menschliche Weib jederzeit befruchtet
werden kann.

Aehuliche Schwierigkeiten macht, im
Zusammenhang mit dem Gesagten, auch die Entscheidung

der Frage nach der tatsächlichen Dauer
der menschlichen Schwangerschaft.

Im allgemeinen kann man allerdings sagen,
daß die Schwangerschaft beim Menschen 280
Tage dauert, wenn man die letzte erschienene
Periode, d. h. deren Beginn als Anfang nimmt.
Man hat auch errechnet, daß man vom befruchtenden

Beischlaf au 275 Tage zählen muß. Aus
dem oben Gesagten, von der Unbekauntheit des

Befruchtungsaugenblickes, geht aber hervor, daß
dies auch nur eine Annahme ist, die mit der
Mehrzahl der Schwangerschaften übereinzustimmen

scheint. Der einzige genau bekannte
Zeitpunkt ist der der letzten Regel; auch der
Beischlaf, wenn nur ein einziger stattgefunden
hat, kann bekannt sein; aber der Zeitpunkt
der Vereinigung von Ei und Samenzelle ist es
eben nicht.

Nun kommen von den erwähnten meist
normalen Schwangerschaftsdauern oft Abweichungen

und zwar recht erhebliche Abweichungen
vor. Wie wir oben gesagt haben, kann eine

Schwangerschaft die Folge eines Beischlafes in
irgend einem Momente zwischen zwei Perioden
sein. Also kann der Termin sich schon bei
Annahme der normalen Schwangerschaftsdauer
von 280 Tagen um zirka 26 Tage nach vorne
oder nach hinten verschieben, d. h. die Geburt
tritt um soviel früher oder später ein.

Aber die Schwangerschaft kann auch wirklich

länger oder kürzer dauern; man hat solche

verlängerte Schwangerschaften gesehen, die bis
drei Wochen über den errechneten Zeitpunkt
hinaus dauerten, also über 300 Tage währten.
Einzelne Forscher gehen sogar so weit,
anzunehmen, daß die Schwangerschaft bis 323 Tage
dauern kann. Dies alles bei normalem Verlaus.
Allerdings muß dann das Kind deutliche Zei¬

chen von Ueberreife aufweisen; bei so langer
Uebertragung ist es überdies stark gefährdet,
indem übertragene Kinder sehr oft vor der
Geburt absterben, was wohl auf Veränderungen
in dem Fruchtkuchen zurückzuführen sein dürfte.

Noch erschwert wird die Sache dadurch, daß
wir in fast allen Fällen auf die Angaben der
Schwangeren angewiesen sind. Diese haben
natürlich oft ein Interesse daran, uns irrezuleiten,

indem sie den Beischlaf früher ansetzen
als er tatsächlich erfolgt ist.

Auch lehnen die meisten Forscher die
überlange Schwangerschaftsdauer ab. Die Gesetzbücher

setzen als obere Grenze zirka 300 Tage
an. Wenn nun einzelne Autoren soweit gehen,
wie oben gesagt, sa ist dies geeignet, auch die
Rechtsprechung in Verwirrung zu bringen.

Aber nicht nur eine überlange, sondern auch
eine kürzere Schwangerschaftsdauer als die als
Regel angesehene kann beobachtet werden.
Wenn nach dieser kürzeren Zeit ein Kind
geboren wird, das alle oder die hauptsächlichsten
Zeichen der körperlichen Reife zeigt, so ist man
auch hier geneigt, eine kürzere Schwangerschaftsdauer

anzunehmen. Es ist von einzelnen Aerzten
behauptet worden, daß die Schwangerschaft mit
der Geburt eines reifen Kindes schon nach 230
Tagen, also 50 Tage zu früh erfolgen kann.
Doch sind solche Fälle, wenn sie wirklich
vorkommen, jedenfalls große Ausnahmen. Andere
berechnen 210 Tage, obschon ein Forscher sogar
229 Tage nach dem angegebenen Empfängnistermin

ein reifes Kind geboren werden sah.
Ein solcher Fall, der einwandfrei erscheint,

wird aus der Klinik in Kiel gemeldet. Ein
Mädchen gab als letzte Periode den 8. August
au. Anfangs September habe sie Verkehr
gehabt; am 20. November stellte man eine
Schwangerschaft von drei Monaten fest. Am
20. April gebar die Patientin ein Kind von
50 em Länge und fast 3 Kg. Gewicht. So
hätte also die Schwangerschaft 229 Tage
gedauert. Aber auch hier kann eine beabsichtigte
oder zufällige Täuschung stattgefunden haben.
Aeußere Gründe können eine Frau bewegen,
den Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs falsch
anzugeben. Auch sind wir ja oft verwundert,
wenn wir beobachten, wie manchmal eine Frau
den letzten Regeltermin nur unsicher oder gar
nicht anzugeben weiß. Gründe zur falschen
Angabe finden sich leicht. Eine junge Frau, die

z. B. schon bei der Hochzeit schwanger ist, wird
diesen Umstand zu verbergen suchen und wenn
dann das Kind zu früh erscheint, so ist es eine

zu kurze Schwangerschaft.
Im Gegensatz zu den Aerzten, die, vielleicht

in allzugroßem Vertrauen auf die Angaben der

Frauen, für eine so kurze Schwangerschafts-
dauer bei reifem Kinde eintreten, haben andere
die feste Ansicht, für die Schwangerschaftsdauer
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fei alä untere ©renge 250, ja 260 Sage an»
gufeljen, jo bafs fid) mit beat „SRormalen" nur
ein Unterschieb bon 30, ober felbft nur bon
20 Sagen ergäbe. ©old) geringe Uuterfctjiebe
in ber Sänge ber @d)wangerfdjaft Ijat ja jeber
unter unS fd)on beobachtet; ba fattn eben bann
wteberum ber (Eintritt ber ^Befruchtung balb ober
fpät nach ber legten SRegel eine SRoße fptelen.

S53ie fid) in ber 2Birflid)feit btcfe fragen
auëwirfen fünnen, lehrt ein gall, ben id), tuie
and) etuigeê attbere biefeS AuffaijeS, bem neu
erschienenen 93ud) bon Sr. fpüfft): „Ser ge*
burtSfjilflid) gpnäfologifdje ©adjberftänbige "

entnehme: ©ine grau tjatte mit einem SDiamte

275 Sage bor ber ©eburt öerfeßrt, mit einem
anberen SJiattne 40 Sage fpäter, atfo 235 Sage
bor ber ©rttbinbung. 2BöE)renb nun ein @ad)=

berftänbiger behauptete, bie grage, welcher biefer
beiben SOÎâttner ber 93ater beS Ä'inbeS fei, ïcmne
nicht entfdfieben werben, weit and) nach 23-ö

Sagen ein reife» $irtb geboren werben fonrte,
war ber 0bergutad)ter anberer SRcinung. @r

fagte mit Stecht, bie ©eburt eines reifen ÄinbeS
nach 235 Sagen ©djwangerfchaftSbaucr ift eine

foldfe Seltenheit, bah man ruhig fagen fönne,
eS fei offenbar unmöglich, baS .Sinb bon
bem fpöteren SBeifdjIaf bor 235 Sagen Ifer»
rühre. Siefen Ausführungen fdjlofs fid) baS

©ericht auch ein.
SBentt wir alfo jufammenfaffen, fo tonnen

wir fagen, bah eine Sauer ber ©djwanger»
fdEjoft, bie mit ber ©eburt eines reifen SinbeS
enbet, über 302 Sage unb unter 240 Sagen
bis jefet nicht bewiefen ift. 33on ben Seidien,
bie bie Steife beS fiinbeS anzeigen, wirb am
meiften 28ert auf bie Sänge gelegt; bie anberen
Reichen, befonberS baS @ewid)t, fönnen biet
mehr fdjwanten. ©in Äinb, baS unter 48 cm
lang ift, fann faum als reif bezeichnet werben.
AHerbingS fommt eS fetjr auf bie SRetljobe ber
SOteffung an unb biete §ebammen fcheinen ba

1

nid)t gang richtig borgugehen, fo baff bann auf
bie angegebene 8aE)l nicht attgubicl ©ewid)t
gelegt werben fann. gebe §ebamme foil aber
fich gur sßflid)t machen, in jebem ©eburtsfalt
baS Ütnb fo genau wie möglid) gu meffen unb
aud) gu wägen unb biefe Rahlen in ihr Sud)
einzutragen unb aufzubewahren.

©in Siub, baS 50 cm ober mehr lang ift,
barf {ebenfalls als reif angefehen werben. DRäb»

d)en tönneu fogar nur 48—49 cm Sänge meffen
unb hoch reif fein. SBentt aber bie Sängen»
mafje nicht befannt fiub, wirb man auf bie
anbereu afaftetten : beu Äopfumfang, bie ©cfpilter»
breite, baS Hebcrrageu ber gingernägel, bie

Abwefenljeit ber meiften glautnljärdjen, bie Sage
ber ^oben im fpobenfac! bei ftnaben, bei HJtäb»

then baS S3cbecfen ber fteinen ©djamlippen
burch bie grofjen. 93ei ber Autopfie abge»
ftorbener Siuber fommen noch Êûe ®erhältniffe
in ben Snocfjen bagu, ber Snodjenfern in bem
unteren Dberfd)enfelenbe.

ASenn baS Äinb nicht ausgetragen ift, fo will
baS ©ericht in einem 33aterfchaftSprogeB wiffen,
wie alt bie ©d)waugerfdjaft war. Sa ergeben
fich AntjattSpunfte aus ber ©utwidtung beS

SinbeS. Sic au fann am einfadjften fo rechnen,
inbem man wieber bie Sänge beS ßinbeS heran»
gieht: Am ©nbe beS 7. ÜRonatS ift baS Jfttnb

35 cm lang; am ©nbe beS adjteii 40 cm;
©übe neunten ÜDtonatS 45 cm unb ©nbe gehnten
SJtonatS 50 cm. AKerbingS finb bon 18er»

fchiebenen genauere 8at)ten aufgeftettt worben,
aber im ©rofjen ftimmen obige gang gut.

Biicbermd).
3>ie nndjfigltc Stteratnr für SugcuMiil'fe,

gufammengeftettt bon Dr. phil. 9Î. ©peich unb
Dr. jur. ©. ©teiger, herausgegeben bom Rentrai»
feïretariat ber ©tiftung tßro gubentute unb
bom gugenbamt be§ ÄantonS $ürtd) in 23er=

binbung mit bem ffeitpäbagogifchen Seminar
$ürid). gürtet) 1931. 55 ©. ffireiS : 1 ©remlat
80 3îp. (bon 10 ©jemptaren au ©rmäffigung).

Ser bortiegenbe Siteraturführer ftetlt einen
auSgugSweifen ©achfatalog bar über bie 23ibtio=

thefbeftäube ber brei gugenbhilfe»gnftitutionen,
bie bie @d)rift herausgegeben. @r umfapt baS

bisher erfd)ieneuc wtdjtigftc beutfdppradfige
33ud)=@dirifttum über ©ogiatpotitif, SBoljlfaljrtS»
pflege unb IBebötferungSpolitif (als ©renggebiete
ber gugenbhilfe), über SEBefen unb Stellung ber
gugenb (als ©runbtagen ber gugenbtjilfe) unb
über bie 3ugenbf)ilfe im altgemeinen, für cingelne
unb für mehrere AtterSftufeu unb für befoubere
©ruppeu ber gugenb (Anormale), gm Anhang
gibt ein 33ergeid)niS AuSfunft über bie wich»
tigften gadfgeilfctjriften, bie bon ben brei 33ibtto=

thefen gehalten werben.
Ser AuSleihbienft ber brei ^Büchereien er»

folgt unentgetttid) für baS gange ©ebiet ber
©djweig. Siadjträge gu bem borliegeubenÄatatog
werben PorauSfictjtlid) halbjährlich in ber geil»
fchrift „ iß r o gubentute" erfcheineu unb
fönneu bann als ©onberbruefe begogeit werben.
Ohne gweifcl entfpridjt biefe ©djrift einem
längft empfunbenen SBebürfniS. ©ie ift allen
gugenbhetfern aufs befte gu empfehlen. p. j.

Zur ad!. BeacDiutig!
Anläßlich) nnferer ©eneralberfammlung in

SSiel, SicnStag ben 30. guni, würbe int
„jSdjweigCt'hof e'n bunfetblauer, gur §ebam»
mentrad)t gehörertber ÜDcantet berwedjfelt. gur
gleid)en geil im „3urafaaf ' ebenfalls ein bun»
fetblauer ©eibenmantel, fog. ©chirmfeibe. SieS»
bezügliche STcitteilungen gwedS AuStaufch finb
gu richten an grau 23ud)er, 33iftoriaplah 2,
Sern, ober an bie Unterzeichnete:

SBenger, Sorraiueftr. 16, Sern.

LILIAN POWDER
zur Pflege der Haut

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIllllllllllMIlllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIII

Umfassende Arbeiten haben uns ein Präparat zu schaffen gestattet, welches feinste Verteilung und
gutes Anhaften mit hervorragenden, reizmildernden Eigenschaften verbindet.

Lilian Powder wurde zuerst als Kinderpuder gebraucht und von Anfang an lauteten die Berichte
von Aerzten, Hebammen und Kinderspitälern dahin, dass es besser sei als die frühern Präparate.
Hauptsächlich wurde hervorgehoben, dass es die Benetzung der Haut verhindere und die Salben unnötig mache

Ein Kinderpuder, der nur dann hilft, wenn keine oder nur geringe Neigung zum Rotwerden da ist,
hat keinen Wert. Lilian Powder hilft auch in den schwieriger zu behandelnden Fällen, wo die andern
Produkte versagen.

Eine Ihrer Kolleginnen schreibt uns:
,,Ich will kein anderes Streupulver mehr haben auf dem Wickeitische. Lilian Powder ist

ausgezeichnet; wenn man es täglich anwendet, so werden die Kinder überhaupt nicht wund."
sig. Frau R. M., Hebamme, B.

Muster und Literatur stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Or. A. WANDER A.-G., BERN
1404
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sei als untere Grenze 250, ja 260 Tage
anzusetzen, so daß sich mit dem „Normalen" nur
ein Unterschied von 30, oder selbst nur von
20 Tagen ergäbe. Solch geringe Unterschiede
in der Länge der Schwangerschaft hat ja jeder
unter uns "schon beobachtet; da kann eben dann
wiederum der Eintritt der Befruchtung bald oder
spät nach der letzten Regel eine Rolle spielen.

Wie sich in der Wirklichkeit diese Fragen
auswirken können, lehrt ein Fall, den ich, wie
auch einiges andere dieses Aufsatzes, dem neu
erschienenen Buch von Dr. Hüssy: „Der
geburtshilflich - gynäkologische Sachverständige "

entnehme: Eine Frau hatte mit einem Manne
275 Tage vor der Geburt verkehrt, mit einem
anderen Manne 40 Tage später, also 235 Tage
vor der Entbindung. Während nun ein
Sachverständiger behauptete, die Frage, welcher dieser
beiden Männer der Vater des Kindes sei, könne

nicht entschieden werden, weil auch nach 235
Tagen ein reifes Kind geboren werden könne,
war der Obergutachter anderer Meinung. Er
sagte mit Recht, die Geburt eines reifen Kindes
nach 235 Tagen Schwangerschaftsdauer ist eine
solche Seltenheit, daß man ruhig sagen könne,
es sei offenbar unmöglich, daß das Kind von
dem späteren Beischlaf vor 235 Tagen
herrühre. Diesen Ausführungen schloß sich das
Gericht auch an.

Wenn wir also zusammenfassen, so können
wir sagen, daß eine Dauer der Schwangerschaft,

die mit der Geburt eines reifen Kindes
endet, über 302 Tage und unter 240 Tagen
bis jetzt nicht bewiesen ist. Von den Zeichen,
die die Reife des Kindes anzeigen, wird am
meisten Wert auf die Länge gelegt; die anderen
Zeichen, besonders das Gewicht, können viel
mehr schwanken. Ein Kind, das unter 48 cm
lang ist, kann kaum als reif bezeichnet werden.
Allerdings kommt es sehr auf die Methode der
Messung an und viele Hebammen scheinen da

>

nicht ganz richtig vorzugehen, so daß dann auf
die angegebene Zahl nicht allzuviel Gewicht
gelegt werden kann. Jede Hebamme soll aber
sich zur Pflicht machen, in jedem Gebnrtsfall
das Kind so genau wie möglich zu messen und
auch zu wägen und diese Zahlen in ihr Buch
einzutragen und aufzubewahren.

Ein Kind, das 50 cm oder mehr lang ist,

darf jedenfalls als reif angesehen werden. Mädchen

können sogar nur 48—49 cm Länge messen
und doch reif sein. Wenn aber die Längenmaße

nicht bekannt sind, wird man auf die
anderen abstellen: den Kopfumfang, die Schulter-
breite, das Ueberragen der Fingernägel, die

Abwesenheit der meisten Flanmhärchen, die Lage
der Hoden im Hodensack bei Knaben, bei Mädchen

das Bedecken der kleinen Schamlippen
durch die großen. Bei der Autopsie
abgestorbener Kinder kommen noch die Verhältnisse
in den Knvchen dazu, der Knochenkern in dem
unteren Oberschenkelendc.

Wenn das Kind nicht ausgetragen ist, so will
das Gericht in einem Vaterschaftsprozeß wissen,
wie alt die Schwangerschaft war. Da ergeben
sich Anhaltspunkte aus der Entwicklung des

Kindes. Man kann am einfachsten so rechnen,
indem man wieder die Länge des Kindes heranzieht:

Am Ende des 7. Monats ist das Kind
35 cm lang; am Ende des achten 40 cm;
Ende nennten Monats 45 cm und Ende zehnten
Monats 50 cm. Allerdings sind von
Verschiedenen genauere Zahlen ausgestellt worden,
aber im Großen stimmen obige ganz gut.

kÂchêêG.
Die wichtigste Literatur für Jugeudhilse,

zusammengestellt von Dr. pllil. R. Speich und
Or. sur. E. Steiger, herausgegeben vom
Zentralsekretariat der Stiftung Pro Juventute und
vom Jugendamt des Kantons Zürich in Ver¬

bindung mit dem Heilpädagogischen Seminar
Zürich. Zürich 1931. 55 S. Preis: 1 Exemlar
8V Rp. (Von 10 Exemplaren an Ermäßigung).

Der vorliegende Literaturführer stellt einen
auszugsweisen Sachkatalog dar über die
Bibliothekbestände der drei Jugendhilse-Jnstitntionen,
die die Schrift herausgegeben. Er umfaßt das
bisher erschienene wichtigste deutschsprachige
Buch-Schrifttum über Sozialpolitik, Wohlfahrtspflege

und Bevölkerungspolitik lals Grenzgebiete
der Jugendhilfe), über Wesen und Stellung der

Jugend (als Grundlagen der Jugendhilfe) und
über die Jugendhilfe im allgemeinen, für einzelne
und für mehrere Altersstufen und für besondere
Gruppen der Jugend (Anormale). Im Anhang
gibt ein Verzeichnis Auskunft über die
wichtigsten Fachzeitschriften, die von den drei Bibliotheken

gehalten werden.
Der Ausleihdienst der drei Büchereien

erfolgt unentgeltlich für das ganze Gebiet der
Schweiz. Nachträge zu dem vorliegenden Katalog
werden voraussichtlich halbjährlich in der
Zeitschrift „Pro Juventute" erscheinen und
können dann als Sonderdrucke bezogen werden.
Ohne Zweifel entspricht diese Schrift einem
längst empfundenen Bedürfnis. Sie ist allen
Jugendhelfern aufs beste zu empfehlen. p. .i.

TM gell. VeachtWg!
Anläßlich unserer Generalversammlung in

Biel, Dienstag den 30. Juni, wurde im
„Schweizerhol" ein dunkelblauer, zur
Hebammentracht gehörender Mantel verwechselt. Zur
gleichen Zeit im „Zumsaal" ebenfalls ein
dunkelblauer Seidenmantel, sog. Schirmseide.
Diesbezügliche Mitteilungen zwecks Austausch sind
zu richten an Frau Bucher, Viktoriaplatz 2,
Bern, oder an die Unterzeichnete:

M. Wenger, Lorrainestr. 16, Bern.

-ur pßlegs àr l»suî
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Umlassencle Arbeiten staben uns ein Präparat ?u scstallen gestattet, welcstes feinste Verteilung uncl

gutes Entlasten mit stervorragenclen, rei/milciernclen bigen gestalten verbinclet.
bilian powcler wurcle Zuerst als Kinclerpucler gebrauchst uncl von /cnlang an lauteten clie Kericstte

von ^.er/ten, blebamrnen uncl Kinclerspitalern clastin, class es besser sei als clie lrüstern Präparate, blaupt-
säcstlicst wurcle stervorgestoben, class es clie Lenet?ung cler blaut verstinclere uncl clie Laiben unnötig maeste

bin Kinclerpucler, cler nur clann stillt, wenn steine ocler nur geringe bleigung ?um potwerclen cla ist,
stat steinen V^ert. bilian powcler stillt aucst in clen schwieriger ?u bestanclelnclen ballen, wo clie anclern
proclustte versagen.

bine Istrer Kolleginnen gestreikt uns:
„lest will stein ancleres Ltreupulver mestr stsben aul clern V/iesteitiscste. bilian powcler ist

ausgezeichnet; wenn man es täglich anwenclet, so werclen clie !<incler überstaupt niestt wuncl."
sig. brau l?. lVb, blebarnme, k.

Un«tee nn<! làràe «teilen wie Istneu uni' Vbimsest geene /ne Veeiügnng.

Nr. â. MAKMKK â.°S., HUiKW
1404
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